


(4) Bei i\nderungt,n der Hausnummer� darf die a!te hlummer währ'end einer Übe;'

gangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Sie ist r·ot so durchzustr'eichen, 

daß sie ! eicht I es bar bleibt. 

(5) Die Kosten für die Beschaffung, Anbi�ingung und Unterhai tung gehen zu !_asten

der Grundeigenti..lmer bzw. Erbbauberechtigten. 

(6) Wird durch Maßnahmen de1� Gemeinde eine Umnumeri erung edorderl ich, so

ist die Gemeinde verpflichtet, die neuen Hausnumrner'n auf ihre Kosten zu be

schaffen. Die Anbr--ingung der·selben hat durch die Grundst0ckseigentümer bzw. 

Erbbauberechtigten zu erfolgen. 

§ 3

__?.wangsmaßnahmen 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die§§ 1 und 2 dieser Satzung oder

eine auf Grund dieser Satzung ergangene vollziehbare Anordnung verstößt, han

delt ordnungswidrig im Sinne des § 24 Abs. 5 GernO. Eine Ordnungswidrigkeit 

kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Das Bundesgesetz über Ordnungs

widr'igkeiten vom 2L�. 5. 1968 (BGBI. 1 S. 48) in seiner jeweils geltenden Fassung 

findet Anwendung. 

(2} Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich nach den Vorschriften des Ver

waltungsvollstreckungsgesetzes für Rhein! and-Pfa I z. 

§ 4
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntgabe in Kraft. 

Erdesbach, den 25. Februar 1975 

gez. Ortsbürgermeister




